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Jänner Die Oesterreichische Nationalbank legt die 

maximal zulässige Zunahme der Fremdwährungskre

dite von Kredi tunternehmen an Ausländer mit dem 

Volumen der Rückflüsse zuzügl ich 10% (1984 15%) 

des zu Jahresende 1984 aushaftenden Standes fest 

1 Jänner Mit heut igem Tag wird das Bundesministe

rium für öffentl iche Wirtschaft und Verkehr eingerich

tet, das neben den bisherigen Aufgaben auch die 

Kompetenzen für die Verstaatl ichte Industrie sowie 

für die Koordinat ion von Struktur-, Raumforschungs-, 

Raumpianungs- und Raumordnungsfragen erhält 

Die Pensionsreform 1985 tr i t t in Kraft Diese Reform 

hat zum Ziel, den Trend der Bundeszuschüsse zur 

Pensionsversicherung zu senken Im einzelnen sind 

für die kommenden Jahre u. a fo lgende Änderungen 

vorgesehen: 

— schri t tweise Verlängerung des Pensionsbemes-

sungszei t raums von 5 auf 10 Jahre, 

— Veränderung des Pensionsanpassungssystems, 

— Wegfall des zeitunabhängigen Grundbetrags und 

der zeitabhängigen progressiven Ste igerungsbe

träge bei der Pensionsberechnung; statt dessen 

Einführung von linearen Steigerungsbeträgen, 

— Anhebung der Beitragssätze zur Pensionsversi

cherung um je % Prozentpunkt für Arbei tgeber 

und Arbei tnehmer 

Die Familienbeihilfe wi rd um 100 S monatl ich erhöht ; 

darüber hinaus werden die Beihilfen für behinderte 

Kinder angehoben 

Das Wohnbauförderungsgesetz 1984 (WFG 1984) 

und das Wohnhaussanierungsgesetz t re ten in Kraft 

Gleichzeit ig werden das Wohnbauförderungsgesetz 

1968 und das Wohnungsverbesserungsgesetz 1969 

außer Kraft gesetzt. 

1. März: Zwischen den Fachverbänden der österrei

chischen Kredi tunternehmen und der Österreichi

schen Postsparkasse kommt es zu einer Vereinba

rung, die ein Wet tbewerbsabkommen, Vereinbarun

gen zur Ausleihungspol i t ik, Vereinbarungen zur Einla

genpoli t ik sowie die entsprechenden Durchführungs

best immungen umfaßt Ziel dieser A b k o m m e n ist 

eine verstärkt an Rentabil i tätskriterien orient ierte Ge-

schäftspoi i t ik der österreichischen Kredi tunterneh

men 

Unmittelbare Folge dieser Vereinbarungen ist die 

Fest legung von Mindestz inssätzen bei den Auslei

hungen (derzeit mindestens 8%%) und von Höchst

zinssätzen bei den Einlagen (6 1 / 2 % bei einer Mindest-

b indungsdauer von 6 Monaten, höchstens 7%% bei 

einer vollen Bindungsdauer von 5 Jahren) 

1 April: Die Durchführungsverordnungen der Länder 

zum neuen Wohnbauförderungs- und Wohnhaussa

nierungsgesetz t reten in Kraft. 
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